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Ein paar Nummern zu groß?

Anzeigen

Das Alltägliche und Gewohn-
te kann auf den zweiten Blick 
manchmal recht rätselhaft sein. 
Auf der Abbildung sind zwei 
Hausnummern aus Adelsberg 
zu sehen. Doch welche von 
beiden ist die heute 
gültige Nummer? 

Zur Lösung dieses 
Rätsels gehen wir über 
170 Jahre zurück. Da-
mals gab es noch kei-
ne Hausnummern, wie 
wir sie heute kennen. 
Die Häuser waren mit 
so ge nannten Brandka-
tas ter nummern, auch 
Orts   l i s  ten nummern 
ge   nannt, ver sehen. 
An ders als unsere heu-
tigen straßen bezogenen 
Hausnummern gab es 
jede Brandkataster-
nummer pro Ort nur 
einmal. Die Häuser 
eines Dorfes wurden 
nacheinander durch-
gezählt und erhielten 
so ihre Ortslistennummer. 
Dadurch, dass die Nummern 
fortlaufend vergeben wurden, 
kann man heute an den Brand-
katasternummern meistens 
erkennen, welches Haus älter 
oder jünger als ein anderes ist. 

Seit einer Verfügung von 
August dem Starken aus dem 

Jahre 1729 bestand in Sachsen 
mit der „Allgemeinen Gene-
ralbrandkasse“ eine Art erste 
staatliche Brandversicherung. 
Damit sollte dem „häufigen 
Elend der abgebrannten Fami-

lien“, die bisher mit sogenann-
ten „Brandbriefen“ betteln 
gingen, Einhalt geboten wer-
den, berichtet die Chronik der 
Brandkasse Hannover. Dem 
„Abgebrannten“ wurden bis 
zur Einführung der Brand-
versicherung Brand briefe  
von der zuständigen Behörde 

ausgestellt, diese gewährten 
beispielsweise „Steuerbegna-
digungen“ oder freies Bauholz 
für den Wiederaufbau. Der Ge-
neralbrandkasse folgte 1784 in 
Sachsen die „alterbländische 

Immobiliar-Brandver-
sicherungs anstalt“, 
wel che die be sag-
ten Brand kataster-
nummern einführte. Im 
Jahre 1835 traten neue 
Regelungen in Kraft, 
die unter anderem be-
sagten, dass alle Ge-
bäude mit dem Namen 
der Besitzer und dem 
Versicherungswert 
aufzulisten und in ein 
sogenanntes Kataster 
einzutragen sind. Bei 
Neubauten, Teilungen 
von Grundstücken 
oder auch Abriss von 
Häusern mussten die 
Kataster fortgeschrie-
ben werden. Bei Tei-
lungen erhielten die 

Gebäude einen Buchstaben-
zusatz zur Nummer. Buchsta-
benzusätze wurden außerdem 
vergeben, um das jeweilige 
Gebäude zu klassifizieren; so 
gaben sie beispielsweise an, 
ob eine harte oder weiche Be-
dachung vorlag, ob das Haus 
eine vorschriftsmäßige Feu-


